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                      1. Vorwort Für die Anlage von Akten und Ordner gilt grundsätzlich der Aktenplan SGB II in der jeweils gültigen Fassung, hinterlegt im Intranet unter folgenden Pfad: http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-20-Interner- Service/A-203-Personalservice/A-2031-Dienst-und-Arbeitsverhaeltnissse/Dokument/Personal-Aktenordnung- Aktenplan,view=nav.html Mit HEGA 03/13 – 09 – hat die Zentrale der BA Hinweise zum Aufbau und Führen einer Leistungsakte erlassen. Diese Regelungen sind für das Jobcenter Wittelsbacher Land nicht verbindlich, da mit diesem Vollzugshinweis eigene Regelungen nach den örtlichen Gegebenheiten geschaffen wurden. Verbindlich sind die Regelungen unter Nr. 5 zu den Aufbewahrungsfristen im Rechtskreis SGB II. Diese wurden in in „blau“ ergänzt um die Voll- zugshinweise des Jobcenters Wittelsbacher Land. Die stete Zunahme des Volumens der Leistungsakten in unserem Jobcenter führt zu einer kritischen Be- trachtung der aufbewahrten Schriftstücke. Tendenziell werden eher mehr Unter-lagen als erforderlich zur Akte genommen. Dabei ist der datenschutzrechtliche Aspekt ein großes Problem. Daneben kommt es häufig wegen einer mangelnden Übersicht und Lesbarkeit der Leistungsakte zu Doppelungen von Unterlagen. Das Volumen der Leistungsakten erfordert eine entsprechende Kapazität von Lagerungsmöglichkeiten, wel- che hohe Raumkosten verursachen und durch die baulichen Beschränkungen auch nicht unbegrenzt realisier- bar sind. Durch die zwischenzeitlich auf mindestens zehn Jahre verlängerten Aufbewahrungsfristen ist eine zeitnahe Aussonderung der Leistungsakten nicht möglich. Ziel ist eine Optimierung der Arbeitsabläufe und eine schnelle Orientierung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in den zu bearbeitenden Leistungsakten. Diese dient der Qualitätssicherung sowohl im Vermittlungs- wie auch im Leistungsbereich. Aus dem leitenden Grundsatz der schlanken und übersichtlichen Führung der Leistungs- akte wurden Standards und konkrete Handlungsanweisungen entwickelt, die zu einer optimalen Aktenhaltung führen sollen. 2. Akten- und Ordnerbeschriftung 2.1 Ordnerstruktur Alle im Jobcenter Wittelsbacher Land angelegten Ordner sind mit Rückenschilder zu versehen, die folgende Angaben haben: AZ. 370-II-weiteres Aktenzeichen nach Aktenplan SGB II oder BG Nr. 81102BGxxxxx Ordnerinhalt Zeitraum Ordnerinhalt Vernichtungsdatum 2.2 Beschriftung einer Leistungsakte Die Nummer der Bedarfsgemeinschaft (BG-Nr.) wird mittels der bestehenden BK-Vorlage (0-28 Aktenauf- kleber) an den vorgesehenen Stellen angebracht. Um künftige Aussonderungs- bzw. Archivierungsaktionen zu erleichtern, werden weiterhin Beendigungsstrei- fen entsprechend dem Aktenführungsplan in die erste Lasche aller bestehenden Bände eingeheftet (Anlage 3). Teilaktenvernichtungen werden auf der Rückseite in den vorgesehenen Feldern dokumentiert. Ab 29.09.2014 werden alle Weiterbewilligungsanträge und Erstantrage in blaue Leistungakten abgelegt. Bei bestehenden Akten ist ab dem Antrag ein neuer Band anzulegen. Der Fall wird in Allegro erfasst. Auf jeden vorhandenen Band wird über dem Feld des letzten Zahltages ein Etikett mit der bisherige BG Nr. und der Band-Nr. geklebt, ein weiterer Aufkleber mit der Allegro-Nr. wird unterhalb des Feldes mit dem Nachnamen, Vornamen, der Band Nr. und der Allegro Nr. 81102 // geklebt. Auf der Längsseite wird ein Aufkleber ab dem // mit der Allegro-Nr. geklebt. 3

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Verweise auf Unterhaltsakten, OWiG-Akten (einschließlich Bußgeldverfahren) Unterhalt: Das Bestehen einer Unterhaltsakte wird auf einem gelben Blatt, das in die mittlere Schiene abge- legt wird und mit gelben Streifen gekennzeichnet. Unterhaltsrelevante Unterlagen die in die mittlere Schiene abgelegt werden, weil keine Unterhaltsakte besteht, sind mit einem gelben Heftstreifen und gelben Wieder- vorlagestreifen zu kennzeichnen. Wird ein neuer Band angelegt, ist die gelbe Unterhaltsheftung mit Streifen in den neuen Band zu übernehmen. Die Ausführungen zum Aufbau und der Führung einer Leistungsakte, sowie die Aufbewahrungs- und Vernichtungsregelungen gelten für die Unterhaltsakte analog. OWiG: Besteht eine OWiG-Akte wird ein blaues Blatt in die Leistungsakte geheftet auf der das Bestehen einer OWiG-Akte mit OWiG-Aktenzeichen gekennzeichnet wird. Zusätzlich ist ein schwarzes Streifen mit gelbem Punkt einzufügen (Vergleich Aktenführungsplan). Der schwarze Streifen mit gelbem Punkt ist auch zu verwenden wenn vor Weitergabe an die OWiG-Stelle ein OWiG- oder Straftatbestand in der Leistungsakte gekennzeichnet werden soll. Die Ausführungen zum Aufbau und der Führung einer Leistungsakte, sowie die Aufbewahrungs- und Vernich- tungsregelungen gelten für die OWIG-Akte analog. BUT: Die bestehenden Akten wurden bis 30.06.2012 geführt. Ab 01.07.2012 ist die Zuständigkeit des LRA gegeben. Der Schulbedarf (dieser BUT-Teil verbleibt bei JC) wird chronologisch im Falz 3 der LA abgelegt. Sollten uns Unterlagen zur Bewilligung, Änderung oder Aufhebung vom LRA geschickt werden, sind diese mit einem gelben Streifen mit roten Punkt in Lasche 1 der Leistungsakte abzulegen. Die Ausführungen zum Auf- bau und der Führung einer Leistungsakte, sowie die Aufbewahrungs- und Vernichtungsregelungen gelten für die BUT-Akte analog. Klage: bei Abgabe der Leistungsakte im Rahmen des Sozialgerichtsverfahrens sind nur die Unterlagen zu kopieren, die den letzten Bewilligungsabschnitt umfassen (max. das letzte halbe Jahr). Die Kopien sind in einer rosaroten Akte aufzubewahren und mit einem Hinweisblatt „ab hier Originale abzuschließen. Diese Akte ersetzt für die Zeit während der die Originalakte bei Gericht ist diese. Es sind alle in der Zeit eingehenden Originale hier abzulegen. Nach Rücklauf der Originalakte sind die Kopien aus der Ersatzakte zu vernichten und die Originale in die Originalakte chronologisch und nummeriert einzuheften. 3. Aufbau einer Leistungsakte 3.1 Aufteilung der Falze Die Dokumente sollten auf die vorhandenen Aktenfalze wie folgt geheftet werden: Generell gilt: Alle zusammenhängenden Ausdrucke und Kopien sind grundsätzlich doppelseitig zu fertigen. Bereits beim Zusenden von Vordrucken an den Kunden ist auf das doppelseitige Ausdru- cken zu achten. 1. Falz: Doppelseitiger Ausdruck des letzten Bescheides. Die Horizontalübersicht wird künftig nicht mehr in Falz 1 abgelegt. 2. Falz: Vermittlungsfalz> aktuelle EV, ggf. vorherige EV. Sanktionsentscheidungen mit Beweismitteln im Bereich M&I. Wenn keine lfd. Unterhaltssachbearbeitung erfolgt wird keine Unterhaltsakte geführt. Die Ablage unterhaltsre- levanter Unterlagen erfolgt in einem gelben Heftstreifen und gelben WV-Streifen im aktuellsten Band. 3. Falz: Leistungsfalz>          - erste Band beginnt immer mit dem roten Erfassungsbogen - ein neuer Band beginnt immer mit dem Antrag Inhalte des Falz: Hier erfolgt die chronologische Ablage aller Antragsunterlagen, sowie lfd. Post. Alle Schrift- stücke sind zu nummerieren. Es werden nur die ersten beiden doppelseitig ausgedruckten Seiten der Be- scheide eingeheftet und die Horizontalübersichten. Widersprüche, die den Bereich M&I betreffen, werden von der Widerspruchsstelle im 3. Falz abgelegt. 4

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      3.2 Führung von gesonderten Fachakten OWiG-Akte Für OWiG-Vorgänge wird eine eigene Akte angelegt. Diese ist weiß. Nach Abschluss des OwIG-Verfahrens bzw. des Strafverfahrens wird ein Beendigungsstreifen nach Aktenführungsplan eingefügt. Unterhaltsakte Die Unterhaltssachbearbeitung erfolgt wenn ein Unterhaltsanspruch besteht in einer separaten Akte. Diese ist gelb. Dokumente und Auskünfte, die im Rahmen der Unterhaltssachbearbeitung erforderlich sind (Einkom- mens- und Vermögensnachweise der pflichtigen Person – keinesfalls komplette Scheidungsurteile), sind aus- schließlich in der Unterhaltsakte aufzubewahren. Wenn keine Unterhaltsakte angelegt wird, erfolgt die Auf- bewahrung der Anlagen UH1 bis UH4 in der gelben Heftung (mittleren Schiene) der Leistungsakte. Wird eine Unterhaltsakte angelegt, erfolgt die Aufbewahrung dort. Nach Abschluss des Unterhalts-Verfahrens wird ein Beendigungsstreifen nach Aktenführungsplan eingefügt. Die Ausführungen zum Aufbau und der Führung einer Leistungsakte, sowie die Aufbewahrungs- und Vernich- tungsregelungen gelten für die Unterhaltsakte analog. 4. Führen einer Leistungsakte 4.1 Allgemeine Grundsätze •   Grundsätzlich sind die Originale von Unterlagen vorzulegen. Nach Prüfung sind diese Zurückzugeben. Die Vorlage der Originale ist in der LA entsprechend Anlage 1 in grün zu vermerken. Der Kunde ist darauf hinzuweisen, dass er die Originale für mögliche weitere Prüfungen auf Anforderung zur Verfügung stellen muss. •   Es werden nur unabdingbar erforderliche doppelseitige Kopien gefertigt (z. B. Lebensversicherung ohne Paragraphen). •   Doppelte Unterlagen werden nicht in die Akte geheftet. Sie sind – soweit es sich um Originale handelt – zur Entlastung des JC zurückzusenden. •   Antragsannehmer/innen schreiben in grün und lassen sich alle Änderungen in den Antragsunterlagen vom Kunden mit Datum und geänderter Nr. mit blauem Kugelschreiber unterzeichnen. •   Schriftstücke werden chronologisch in Buchform abgeheftet. •   Seiten fortlaufend ausschließlich im 3. Falz nummeriert. •   Ein neuer Band beginnt immer mit einem Hauptantrag bzw. WBA. •   Der aktuelle Teil der 3. Falz wird in der Regel in den neuen Band übernommen. •   Bei Ablehnungen werden zur Dokumentation der fehlenden Anerkennung die entsprechenden Unterlagen doppelseitig kopiert. •   In den Aktenlaschen werden keine Unterlagen aufbewahrt. •   Ausdrucke werden – soweit möglich – beidseitig gefertigt. 5

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      •   Heftklammern werden aus den Unterlagen entfernt. •   Selbstklebende Notizzettel (Haftzettel) ersetzen nicht den Aktenvermerk •   Offene Forderungen, Erstattungsansprüche oder Darlehen werden mit einem roten Wiedervorlagestreifen gekennzeichnet der nach Tilgung der Forderung zu entfernen ist. Vor Abschluss der Akte sind alle rote Streifen zu prüfen. Diese dürfen erst entnommen werden, wenn die Mitteilung des Forderungseinzuges über die vollständige Tilgung der Forderung zum Akt genommen wurde. •   Jede Leistungsakte mit gelben WV-Streifen (Unterhalt) ist nach Abschluss von Bearbeitungsvorgängen dem Unterhalt zuzuleiten. •   Nach der Anordnung ist ein Ausdruck des Berechnungsbogens doppelseitig gedruckt in die Akte abzule- gen. 4.2 Erst- und Weiterbewilligungsantrag Die Anlage 1 bietet einen Überblick darüber, • welche Unterlagen im Rahmen einer Antragstellung zur Akte genommen werden sollten oder • grundsätzlich nicht zur Akte zu nehmen sind (insbesondere aus datenschutzrechtlichen Gründen) bzw. • wann ein Vermerk darüber, dass Unterlagen vorgelegen haben, ausreichend ist. 4.3 Entscheidungen und Bestandsarbeiten Die Anlage 2 bietet einen Überblick über die Unterlagen, die im Rahmen der Entscheidung über einen Antrag oder der Bestandsarbeiten • zur Akte zu nehmen bzw. • nicht zur Akte zu nehmen sind. 4.4 Zusammenarbeit mit Markt & Integration (M&I) Die aktuelle Eingliederungsvereinbarung (EV) und datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung wird ab 01.12.2014 nicht mehr in der mittleren Lasche der Leistungsakte aufbewahrt. Die EV wird bei Widerspruchs- oder Sozialgerichtsverfahren gegen die Sanktion als Beweismittel zur Sanktionsverfügung genommen. 4.5 Umgang mit alten Leistungsbänden Die Lasche 1 ist hier vollständig zu entleeren, sobald drei Bewilligungsabschnitte abgelaufen sind. In Lasche 2 verbleibt nur die letzte EV. Alte EV`s sind zu vernichten, soweit sie nicht Beweismittel in einem Widerspruchs- oder Sozialgerichtsverfahren waren. Zuordnung von weiteren Unterlagen siehe 4.6 4.6 Aufbereitung der Mittelheftung (Falz 2) FbW-Unterlagen sind vollständig zu entnehmen und in Jahrgangsordnern einzusortieren. Dort ist chronolo- gisch alphabetisch abzulegen (vor 2012, ab 2012 wird bereits in Augsburg zurückgehalten) OAW Erklärungen sind nur bei Verstößen gegen die OAW-Pflichten als Beweismittel zur Akte zu nehmen. Unterhaltsvorgänge sind nach der Regelung Unterhaltsakte zu behandeln. Auf die Anlage von Unterhaltsakten und/oder OWiG-Akten ist durch Einlegeblatt hinzuweisen. 6

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      EV: Ab 01.12.2014 wird die EV nicht mehr in die Mittelheftung der Leitungsakte aufbewahrt. Ab 01.01.2016 sind die noch vorhandenen EV in der Mittelheftung zu vernichten. Bewerbungsunterlagen sind ausschließlich in Zusammenhang mit einem Widerspruchs- oder Klageverfahren zur Leistungsakte zu nehmen. Ansonsten sind sie dem Kunden zurückzugeben oder zu vernichten. Die Ein- sicht und mögliche Folgerungen aus den Bewerbungsunterlagen sind in der Kundenhistorie zu dokumentieren. Gleiches gilt für Eigenbemühungsnachweise. Ärztliche Gutachten, Privatatteste, Entlassberichte, Psychologische Gutachten sind zu entnehmen und de- zentral bei VFK unter Verschluss zu nehmen (siehe auch Anlage 1) 4.7 Aufbewahren und Vernichten von Akten Die mit HEGA 03/13 – 09 – mit AZ. PEG23-II5020 / II -5001 von der Zentrale erlassene verbindlichen Rege- lungen ab Nr. 5 der Anweisung zu den Aufbewahrungsfristen im Rechtskreis SGB II sind mit den ergänzten Vollzugshinweise des Jobcenters anzuwenden. 4.8 Überführung von Akten in Allegro In jede abgeschlossene Akte eines Falles, der in Allegro überführt wird, ist die Checkliste mit den Verfügungen abzuarbeiten und abgezeichnet mit Datum und Handzeichen abzulegen als letztes Blatt des Bandes mit der BG-Nr. 7

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Anlage 1: Tabelle mit Ampel für Dokumente Vorbemerkung: Die in der Tabelle angegeben Dokumente orientieren sich an in den Leistungsakten angetroffenen Beispielen aus der Praxis. Daher werden auch Dokumente, deren Vorlage bzw. Kopie aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig ist, hier zur Rechtsklarheit aufgeführt. Werden Originale zunächst für die Entscheidung über einen Antrag einbehalten, sind diese nach der Bewilligung bzw. Ablehnung zurückzusenden. Prinzipiell sind Daten von nichtleistungsberechtigten Dritten in den jeweiligen Unterlagen - soweit diese zur Leistungsakte zu nehmen sind - zu schwärzen. Kopie Dokument                                   zur Akte    nicht zu-      Daten-    Bemerkung nehmen      lässig/        schutz erforder- lich * Persönliche Daten Personalausweis                                              X                  Originaldokumente vorlegen lassen, Vorlage in den Antragsunterlagen mit Datum/Handzeichen vermer- ken; Daten ausschließlich in der Schreibweise der Ausweisdokumente übernehmen Pass bei Ausländern                                          X Aufenthaltstitel im Pass/                      X                                Prüfung des Leistungsanspruchs (Leistungsausschluss § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II) gesonderte Aufenthaltstitel Fiktionsbescheinigung                          X                                Prüfung des Leistungsanspruchs (Leistungsausschluss § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II) Visa-Einträge                                  X                                Nur im begründeten Ausnahmefall: •    Zur Prüfung des Leistungsausschlusstatbestandes bei ungenehmigter Ortsabwesenheit oder •    bei dreimonatigem Leistungsausschluss bei Ersteinreise von Ausländern. Meldebescheinigung des Einwoh-                               X                  Nur zur Ermittlung der aktuellen Wohnadresse soweit sie nicht aus dem Ausweisdokument hervor- nermeldeamtes,        bzw.      Ausdruck                                        geht; in begründeten Ausnahmefällen zum Beleg eines Straftatbestandes (z. B. eines Verstoßes BayBIS                                                                          gegen das Meldegesetz - der Lebensmittelpunkt ist nicht im gemeldeten Ort. Sozialversicherungsausweis                                   X                  Rentenversicherungsnummer in den Antragsunterlagen mit Datum/Handzeichen vermerken EC-Karte/Bank-Karte                                          X Scheidungsurteil                                             X                  Ausnahme: Titel bei übergegangenen Unterhaltsansprüchen Persönliche Angaben Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung                             X (AUB)** Geburtsbescheinigung                           X                                Aufnahme Neugeborener in die Bedarfsgemeinschaft Schulbescheinigung                                           X                  Ausnahme: Bei Kindern unter 7 Jahren zur Feststellung des Anspruchs auf Schulbedarf, da kein Verbis-Datensatz vorhanden ist, ab 15 Jahre in VerBIS bei Lebenslauf prüfen ob Schüler *) nur im Antrag in Grün abhaken oder Vermerk erstellen **) Original oder Kopie 8

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Kopie Dokument                             zur Akte nicht zu-  Da-   Bemerkung nehmen lässig/      ten- erfor-    schut der- lich z Ärztliche Gutachten (ÄG)/                      * X             ÄG des FD wie anderer Ärzte, PG auch Entlassberichte, Bescheide von ZBFS (GdB) in die Psychologische       Gutachten                                 entsprechenden Ordner ÄD und PD alphabetisch dezentral bei VFK ablegen (PG)/ Atteste (z. B. vom Haus- arzt)** Haushaltsbescheinigung                             X           Hier gilt der strenge datenschutzrechtliche Grundsatz, dass Daten von Nichtleistungsemp- fängern nicht gespeichert werden dürfen. Die Vordrucke (Anlage HG und VE) berücksich- tigen dies entsprechend. Versehentlich gemachte Angaben z. B. unter Punkt 2 der Anlage HG sind zu schwärzen Bescheide zu vorrangigen                X                      Feststellung von vorrangigen Leistungen und evtl. Erstattungsan- Leistungen                                                     sprüchen. Etwaige Berechnungsbögen sind entbehrlich. Angaben für Mehrbedarfe Mutterpass                                         X           Entbindungstermin in VERbis und A2LL bzw. Allegro vermerken, WV VET wg. Begrenzung Mehrbedarf Schwangerschaft in A2LL und UA Geburtsurkunde Kind. Schwerbehindertenausweis                           X           Merkzeichen G sowie Grad der Behinderung in VERbis vermerken Einkommensverhältnisse Arbeitsvertrag                          X                      Nur den leistungsrelevanten Teil und nur bei Arbeitsaufnahme während des Leistungsbezu- ges (Feststellung der Einkommensverhältnisse), genaues Abwägen, was tatsächlich benö- tigt wird. Unterhaltszahlungen als Abset-                     X           Nur das Original des Titels einsehen und auf der Anlage EK die Vorlage und die Höhe der zungsbeträge                                                   Unterhaltsabsetzung mit Datum/Handzeichen in grün vermerken Lohnabrechnung/                         X                      Nur soweit zur Ermittlung der erforderlichen Daten notwendig (Lohnsteuerklasse, Brutto- Einkommensbescheinigung                                        /Nettoeinkommen). Der Zufluss soll über die Vorlage des Kontoauszuges erhoben werden. Eine Kopie ist nicht erforderlich. Auf die zusätzliche Anforderung der Einkommensbeschei- nigung sollte dann verzichtet werden, um Daten nicht doppelt zu erheben. Betriebswirtschaftliche     Auswer-                X           Die erforderlichen Angaben ergeben sich aus der Anlage EKS. Belege werden nach Einsicht- tung (BWA)                                                     nahme nicht kopiert Summensalden-Liste                                 X           Braucht nicht vorgelegt zu werden, weil diese für die Einkommensermittlung nicht relevant ist. Versicherungen                                     X           Kfz-Haftpflicht, Riester-Zertifizierung; als Anlage EK: Vorlage der Abrechnung genügt. Kopie ist nicht erforderlich. Auf Anlage EK bzw. VM mit Datum/Handzeichen in grün vermerken Vermögensverhältnisse Kfz-Schein, Leasingvertrag,                        X           Original vorlegen lassen und in Anlage VM mit Kilometerangabe in grün mit Datum/Handzei- Zulassungsbescheinigung I od.II                                chen vermerken *) nur im Antrag in Grün abhaken oder Vermerk erstellen 9

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Kopie Dokument                             zur Akte nicht zu-   Daten-  Bemerkung nehmen lässig/       schutz erforder- lich * Sparbücher                                          X             Nur Bestätigung des im Antrag angegebenen Betrages, auf Anlage VM in grün mit Da- tum/Handzeichen vermerken Kontoauszüge                                        X             Kontoauszüge (max. der letzten 3 Monate) sind nach Rechtsprechung des BSG v. 19.09.2008 (Az: B 14 AS 45/07 R) nur vorzulegen und durch Vermerk zu bestätigen. Sind nach Auswertung zurückzusenden oder als Kopie zu vernichten. Wenn im Ausnahmefall Kopien erforderlich sind, ist der Kunde auf Schwärzungsmöglichkeit auf der Ausgabenseite hinsichtlich des Verwendungszwecks bei Anforderung darauf hinzuweisen (auch im Fall der Feststellung von unwirtschaftlichem Verhalten, da z. B. auch über unver- hältnismäßig hohe Handyrechnung belegbar). Notarielle Verträge                      X                        Nur den leistungsrelevanten Teil, dies können sein: • der Kaufpreis und das Kaufdatum für die Wertermittlung, • die Wohnungs-/ Grundstücksgröße soweit Bedarfe der Unterkunft und Heizung betrof- fen sind und • das Wohnrecht ggf. mit Schwärzung. Grundbuchauszüge                                    X             Kopien nur im Ausnahmefall bei Erforderlichkeit, soweit es sich um mehrere Eigentümer handelt. Schwärzungen sind in Bezug auf die Angaben zu Dritten erforderlich. Lebensversicherungen                     X                        Ausnahme: Nachweise zum Verwertungsausschluss. In Anlage VM in grün mit Datum/Hand- zeichen vermerken. Angaben zur Sozialversicherung Gesundheitskarte                                    X            Auf Erfassungsbogen erfassen bzw. im Antrag in grün mit Datum/Handzeichen vermerken. Mitgliedsbescheinigung der Kran-         X                        Nur soweit keine gültige KK-Karte vorliegt. kenkasse (KK) Angaben zur KU (ggf. abweichende Weisungen des kommunalen Trägers zur Erhebung der KdU-Unterlagen sind zu beachten, die Datenschutzaufsicht vertritt die abgebildete Mietvertrag Auffassung) Prinzipiell sindXDaten von nichtleistungsberechtigten VermieterdatenDritten sind in zuden jeweiligen schwärzen,    Unterlagen Ausnahme      zu schwärzen. oder Überweisungsvoll- Vermietervollmacht macht. Nicht relevante Nebenbestimmungen (z. B. Reinigungsintervall Treppenhaus) sind nicht zu kopieren. Zins- und Tilgungspläne bei Eigen-       X                        Angaben für Gewährung KdU erforderlich Heim Heizungs- und Betriebskostenab-          X                        Angaben für Gewährung KdU erforderlich rechnung bzw. Bescheide (Jah- res- abrechnung) + Abschläge *) nur im Antrag in Grün abhaken oder Vermerk erstellen 10
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